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Erläuterungen zur Satzung

Sieversdorf ist baugeschichtlich Wertvoll Und in seinen En—sembles: Angerbereichf Scheunenkomplex;Gutshof sownungemäßigehDorferweiterungen mit Einzélbauernhöfeerhaltenswürdig.

ie den pla—
n (Fachwerk)

Das Ortsbild hat sich in den letzten Jahrzeverändert. Es wird geprägt von eihfacheh WoKrüppelwalmdächetn; in Traufstellung zur StDie jüngeren FachwerkhäUSer dominieren durc

hnten nur wenig
hnhäusern, z-T. mit
raße bzw. zum Anger.
h ihre Giebelstellung.Typisch für Sieversdorf ist die harmonische Einbindung in dieLandschaft durch Baumalleen; großen Anger sowie Gärten hinter denHöfen. So liegt das Dorf mit seinen großen ruhigen Dachfächenvöllig eingegrünt in der Landschaft;Im Dorfnnern prägen hoch natürliche Baustofe,gebrannte Ziegel und Holz das Drtsbild. Diese EiTypik wird bisher nur selten durch technische Bastaltete Details gestört.

Im Bewußtsein der positiven Besonderheiten 6zu erhalten und auszubauen gilt; lassen sichwie z.B.:

wie Feldsteine;
nheitlichkeit und
ustofe und unge—

es Ortsbildes‚ die es
Fehler vermeiden,

Fassaden und Dächer mit untypisehen Materialien zu verkleiden
— Dachneigungen zu reduzieren

—Fensterformate und —teiIUngen zu verändern, so daß sie nicht mehrzum Baustil des Hauses passen

— Fachwerk zu verkleiden

— Feldsteinmauerwerk zu verputzen

— Holztore durch Blech und Zaunpfähle durch Beton zu ersetzen
— Sockel zu erhöhen; so daß das Erdgeschoß seinen Bezug zum. Freiraum veriert

.‚„

— Fenster ohne entsprechend gemauerte Laibungen in Naturstein—maUerwerk zu brechen '

— Anbauten an Häuser vorzunehmen; ohne sie ordnungsgemäßin dieDächer zu integrieren usw.

Anhand von positiven und negativen Beispielen läßt sich deutlichzeigen, welche GestaltUngsmerkmale erstrebenswert sind und welchenicht. Kritik und Lob soll nicht de

rail Wenig ausgeprägtund setzt sich erst sehr langsam durch. So besteht Hofnung; daßdieses neue Bewußt5ein hilft; die be50ndere Atmosphäre von Sievers—dorf zu erhalten und sogar zu Verbe559rn. Nach jahrzentelangerVernachlässigung besteht für gan2e Ensembles (Gutshof) genausoSanierungsbedarf wie für Einzelhähser;-Zäune‚ Pfastérungen new.
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In Anbetracht der zuderwartenden Baumaßnahmen(Abriß, Umbau,
Neubau) gilt es; das Typische des Dorfes langfristig zu erhalten
und im Einklang mit den heutigen Anfofortzuentwickelnl Dieses Ziel wird nur er reicht mit einer orts—
bezogenen Gestaltungssatzung‚ die dotfbildbestimmende Bauvor—
schriften festlegt-
Eine derartige Vorschrift reduziert den individuellen Spielraum
der Bürger bei der Gestaltüng ihrer Häuaer und Grundst"
im öfentlichen Straßenraum. Bei freierjedes Einzelnen Würde das.Dorf jedoch innerhalb kürzester Zeit seir
Charakter verlieren;
Durchsetzbar ist diese Satzung nur; Wenn sich die Einwohner von
Sieversdorf mit ihr identifzieren.

Hinweise

(2) Mit dieser Satzung_wird keinverpfichtet, jedoch unterliegen die Um—‚Neubaumaßnahmender örtlichen Bauvorschrift.
(3) Die Bestimmungen des Brandenburgischen Denkmalsch

1
1
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'Nachbarbebauung vorzüsehen; wodurch u.a.

_ 3 _ .

.„‚ 51
Geltungsbereich ' “

Die Stallanlagen befnden sich gemäßFlächim Außenbereich, so daß ein Bebauunfür bauliche Veränderungen ist-

Für den ehemaligen Gutshof ist ein eiKonzept zu erarbeiten; das besonderenAspékten zu entsprechen hat;

gehständiges bauliches
dehkmalpfegerischen

DorferweiterUngen, wie sie 2.8. im Flächennutzungsplan vor—gesehen sind‚ unterliegen dieser Gestaltungssatzung.

5 2

Geschoßahzahl

Mit Ausnahme des ehemaligen Gutshofes»gelegt ist und dementsprechend zu ergänschossig zu bauen. Dachausbauten sind 2

der zweigeschossig an—
zen ist, ist einge—
ulässig.

5 3

Gebäudeeinordnung
Entlang der Straßen ist auf der verlängerten Baulinie (Bau—fucht) der benachbarten Häuser zu bauen.
Die Gebäudestellung (Trauf— oder Giebelstellung)'ist analog der. die Besonderheit ein—zelner Dorfensembles gesichert wird.
Außerhalb der geschlossenen Ortslage sind Gebäudestellungenund Baulinien durch BebaUuhgspläne festzuschreiben.

5 4

Dächer

Alle Dächer sind als Steildächer mit ein— 50° auszubilden. Sie sind vor2UQSWeisemit gebranntenZiegeln oder ausnathWeise mit durchgefärbten Betonsteinen ein—zudecken. Schihdeln sind nur für die SanierunAn Dachformeh sind nur Sattel— und KrüppelwalAusgenommensind Nebengebäudemit einer Cebäudie ziegelgedeckte Pultdäehet mit einer Neiguerhalten können.
Für sämtliche Dächer sind,‚mathe Oberfächen in den Farben Rot bi?Rotbraun vorgeschrieben„f
Gebäudeanbautensind inadie Dächfächen material— und gestal—tungsmäßig eihzubinden.

er Neigung von 40O
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(2)

_4_

Dacheihschnitte„(Loggieh) Sowie Dächfächenfenster sind un—zulässig„ Dachaüfbauten sind als stehende oder liegendeEinzelgaupen oder Zwerchgiebel mit gleicher Deckung wie dasDach zulässig. Dabei dürfen pro GaUpe nicht mehr als 2 Fenstrunter Einhaltung 5 6 eingeordnet werden.

Aus der Dachfäche ra gende Bauteile sind im roten Ziegel—farbton zu halten.

5 5

Fassaden

Häuser müssen einen 0,3 m — max; 1,0 m hohen Sockel aus Putzrötem Ziegel, roter bis rotbrauner Klinkerverblendung im Ziegelformat oder FeldsteihmaUerwerk erhalten.
Waschbeton‚ Mosaik; Riemeheh; Metall; Kunststof, Bitumen,Asbest— oder sonstige_Platteh sind unzulässig.

Vorhandenes Fachwerk darf nicht vetputzt oder verkleidetwerden. Die Gefache sind mit glattem Putz zu versehen undin gedecktem Weiß anzulegen; für die Holzteile ist Dunkelbravorgeschrieben. Lückeh5chließungen zwischen 2 Fachwerkhäusermüssen mindestens zur Straße einen analog gestalteten Fachwegiebel mit gleicher Dachform erhalten;

Außenwandfächen aus Natursteinen oder Klinkermauerwerk sindzu erhalten, ansonsten sind massive Außenwandfäohen mitglattem bzw. fein struktutiettem Putz und mit hellen, gedeckten Farbtönen zu versehen; Zulässig sind rote bis rotbrauneKlinkerverblendungen im Ziegelformat;

Für gliedernde Fassadenelemente, wie Gesimse‚
Türfaschen bzw.
lien zulässig.

IFenster— und
-gewände new. sind nur traditionelle Materie

'Windfänge, Véranden und sonstige Anbauten sind nur in dengleichen Materialien wie das Hauptgebäude sowie Holz undGlas zulässig. Glasbausteine sind unzulässig.

Holzvetkleidungen sind zu erhalten und dunkelbraun zu ge—stalten. Neue HolzwerkleidUhgen sind in gleicher Art und
Farbe auszuführen.

Fassadenverkleidüngeh aus glasiertem Material;
Glas, Mosaik, Riemehen; Metall; Kunststof,
sonstigen Platten sind un2ulässig.

Keramik,

Asbest— oder



(3)

(4)

(5)

(l)

_5_

5 6

Fenster und Schaufenster ”
ensteröfnungen müsF

Fenstertüren und gek
unzulässig.

sen stehende Rechteckformate aufweisen.oppelte Fenster zum Straßenraum hin sind

Bei Gebäuderekonstruktionen und Sanierun gen sind die Spros—senteilungen wieder herzustellehi

Fensterrahmen und Sprossen müssen Weiß oder dunkelbraun sein.
Fensterläden sind Vorzugsweise dunkelbraUn oderzu gestalten. In Abstimmung auf den FassadeAufhellung der Farben Braun und Grün zuläss

dunkelgrün
nfarbton ist eine
ig.

Rolläden sind so einzubauen; daß die Kästen das Fassadenbildnicht beeinträchtigen,

Schaufenster müssen stehende Rechteckformate aufweisen.Rahmen und Sprossen müssen die gleiche Farbe wie die Fensterhaben. Unterhalb Von Schaufenstern ist eine mindestens 0,5 mhohe Brüstung über Gehweghiveau erforderlich.Seitliche und mittlere Wandpfeiler müssen eine Breite vonmindestens 20 % der Scheibenbreite adeeisen.

@ 7

Haustüren und —tore

Haustüren sind in Holz; mit oder ohne Glasanteil, in denFarben braun; Weiß und grün zu fertigen;

Tore sind in Holz herzüstellen und Weiß; dunkelbraun odergrün zu behandeln.
“Grundsätzlich sind die Farbtöne auf die Fassaden— ; Fenster—und Zaungestaltung abzustimmen.

'
Kunststofe; Bleche und sonstige Materialien sind für Türenund Tore unzulässig.

58

Einfriedungen

Die das 0rtsbild prägenden Feldsteinmauern und Mauerpfeilersind zu erhalten. Beim AnsbesSern der Fugen mit mageremKalkmörtel sollte immerein Teil der Mauetpfanzen stehen—gelassen werden; Mauerergänzungen bzw. —ecken sind in Feld—stein— bzw. rotem KlinkermaUerwerk auszuführen.
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(2) Neu zu errichtendetMaUern sind aus Feldstein oder rotemKlinkermauerwerk Herzustellén bzw. mit glatt oder leichtstrukturiertem Reibeputz (evtl. mit hellem, gedeckten An—strich) zu versehen„ . ‚
(3) Vorgarten2äUne-(einschließlich Türen und Tore)Gesamthöhe von 1,0 m nicht überschreiten„ Zulässige Materia—

lien sind Holz; Stahl und Schmiedeeisen in den Farben Weiß,Schwarz, Braun und Grün (einschl. Aufhellungen)„Pro Grundstück ist nur ein Farbton, der die Fassadengestaltung
und die Nachbatgrundstücke.berücksichtigt; zulässig,

dürfen eine

(4) Zaunpfeiler Und —sockel sind aUS roten bis rotbkern herzustellen. Beton und andere Materialienlässig.

raunen Klin—
sind unzu—

(5) Außerhalb von Vorgärten sind Maschpfosten zulässig; wobei 1,6 m Höheden darf. Maschendraht und Pfostendunkelgrün zu streichen. StacheldraWeiterhin sind naturfarbéne oder brschiedlicher Auaführung bis 1,6 m H

endtahtzäune mit Eisen—
nioht überschritten wer—
sind dunkelgrau oder
ht ist unzulässig.
anne Holzzäüne in unter—
öhe zulässig.

(6) Für den Anger besteht die Zielstellung‚ganz zu verzichten."
Zulässig ist ein einheitlicher Zaunth aus Holz, dunkelbraun,
oder Maschendraht, dunkelgrün mit Eisenpfählen, bis maximal
1,0 m Höhe.

'

auf Einfriedungen

(7) Koppelzäune aus Holz sind außer in Vorgartenbereichen in dergesamtenOrtslage zulässig.

(8) Türen und Tore in Zäunen haben in Höhe; Material und Farbtonden Zaunfeldern zu entsprechen. In Mauern sind Türen und Torein Material und Farbton gemäß Absatz (3) zulässig.

5 9
Werbeahlagen

(l) Werbeanlagen an Gebäuden sind auf die Wandgeschoßzone zu beschränken) Sie dürfen dienicht beeinträchtigen.

fächen der Erd—
Fassadengestaltung

(2) Werbeanlageh vor Gebäuden sind nur inherh

(3) Die Größe einzelner Werbefächeh ist auf 1bei pro Gebäudebzw. Grundstück eine Gesäm2,0 m2 nicht überschritten Werden darf.

‚0 m2 begrenzt, wo—
twerbefäohe von

(4) Sichtwerbung mit weohselndem oder bewegtem Licht isLeUChtreklamen mit mattweißem Licht und einsowie indirekt beleUChtete Fassadenbeschbaren Lichtquellen können zügelassen wer
‚

5

t unzulässig-
er max.Größe von 0,5 r

riftung mit nicht sicht—
den.



 

”.7"_
(5) Die Farbgebung der Werbeanlagen soll harmonibung abgestimmt werden:

lässig.
sch auf die Umge—grelle; intensive Farben sind unzu—

|(6) Die Werbung muß sich auf den jeweiligen Gewerbebetrieb be—schränken. Produktwerbung ohne Bezug zu einem ortsansässigenGewerbebetrieb ist unzulässig.

5 10

Ausnahmen

(1) Neben den in den Einzelv@orschriften bezeichneten Ausnahmenkönnen im Einvernehmenmit der Gemeindeverwaltungsolche Maß—nahmen ausnahmsweise zugelassen Werdenp die in ihrer sichtba—ren Wirkung allein auf das Bangrundstück

(2) Weiterhin können AUSnahmenzugelassen werden, die aus denkmal—pfegerischen Grundsät eh oder Zielstellungen resultieren. Diesist dann der Fall, wenn historische Befunde am betrofenen Objektselbst eine Abweichung von den Gestaltungsvorschriften erfordern.

@11

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt nach 5 81 Bau0 vom 20. Juli 1990,sätzlich oder fahrlässig gegen die Gestaltungs55 2 — 9 verstößt.

wer vor—
vorschriften der

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß 5 81 Bau0 (3)buße bis zu 100.000 DM geahndet werden.
mit einer Geld—

5 12

Inkrafttreten

27iaez @ -Sieversdorf, den .!%5b95t4@äf7 Hillebrähd C&C
Bürgermeisterin
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